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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Veran-
kerungskalotte zur Verankerung im Hüftgelenkspfan-
nenknochen, die dazu bestimmt ist, einer Lagerscha-
le, die an einer Oberschenkelhüftprothese angelenkt 
ist, als Gleitfläche zu dienen.

[0002] Eine Gelenkpfanne für die Hüftgelenksbefes-
tigung gemäß dem Stand der Technik weist eine etwa 
halbkugelförmige Oberfläche für die gelenkige Ver-
bindung mit der Kugel der Oberschenkelprothese 
und eine äußere Form auf, die Unebenheiten oder 
Nuten, sei es für eine Befestigung durch einen Kno-
chenzement oder für eine Befestigung durch einen 
Knochenanwuchs in den Unebenheiten, bietet.

[0003] Obwohl die Verwendung von Knochenze-
ment einen sofortigen Halt der Gelenkpfannen er-
möglicht, weist sie Nachteile auf, die den Materialien 
inhärent sind: Thermische Reaktion, Toxizität der Po-
lymerisationszusammensetzung und vor allem eine 
Schwächung durch Alterung, die Partikel erzeugt, die 
sich zwischen den Gelenkoberflächen einlagern, und 
die auf diese Weise eine beschleunigte Abnutzung 
hervorrufen, die zu einem erneuten Eingriff führt, der 
mitunter mit einer Knochenzerstörung verbunden ist.

[0004] Die metallischen Armierungen zur biologi-
schen Verankerung durch Eindringen in den Kno-
chen haben nur eine geringe anfängliche und posto-
perative Stabilität, vor allem, wenn der Hüftgelenks-
pfannenknochen bei älteren Menschen eine geringe 
Festigkeit besitzt. Die sekundäre endgültige Befesti-
gung wird erst nach sechs bis zwölf Wochen erreicht, 
während der die Aktivität des Patienten einge-
schränkt sein muss.

[0005] Die vorliegende Erfindung zielt darauf ab, 
den vorstehend genannten Nachteilen abzuhelfen, 
indem ein zuverlässiges und wiederholbares Veran-
kerungsverfahren bereitgestellt wird, das, ohne die 
Verwendung von Zement zu erfordern, ihre Befesti-
gung unabhängig von der Qualität des Hüftgelenks-
pfannenknochens gewährleistet, wobei die Güte des 
für die Hüftprothese erforderlichen gelenkigen Glei-
tens bewahrt bleibt. Diese Erfindung betrifft demnach 
ein System, das aus einer Verankerungskalotte gebil-
det ist, deren innere Oberfläche dazu bestimmt ist, 
unmittelbar als Gleitfläche für eine ihrerseits auf einer 
Oberschenkelhüftprothese (Seite 1, Zeilen 3 bis 5) 
angelenkte Lagerschale zu dienen, und dies ist dem-
nach die gesamte Funktionalität, und der Ausgangs-
punkt der Erfindung, die von den Patenten, wie den-
jenigen von IMPACT EP 0 532 439 A oder TULLOS 
US 5,658,338, oder auch NEGRE EP 0 771 552 A
unterschiedlich sind.

[0006] Diese Befestigung, die ohne Zement erfolgt, 
unterscheidet sich auch von dem vorstehend ge-

nannten Dokument TULLOS US 5,658,338, sowie 
von den Ansprüchen der Patente OSCOBAL FR 2 
197 561 A, HOWMEDICA EP 0 555 004 A.

PRINZIP DER ERFINDUNG:

[0007] Zu diesem Zweck weist die Hüftgelenkspfan-
nen-Verankerungskalotte unterschiedliche Befesti-
gungsmittel zur Befestigung im Hüftgelenkspfannen-
knochen auf, deren Zusammenwirken es ermöglicht, 
eine sofortige anfängliche Verankerung und einen 
Langzeithalt zu bewerkstelligen, die sich durch biolo-
gische Integration in den Wirtsknochen des Hüftge-
lenks verbessert und den Stoßkraftwechseln, die 
durch die abwechselnden Stützphasen während des 
Gehens erzeugt werden, vollkommen entgegenwirkt.

[0008] Die biologische Integration kann durch eine 
Oberflächenbehandlung wie eine Behandlung mit 
Korund oder durch Apposition von bioaktivem Ze-
ment auf der gesamten oder einem Teil der Oberflä-
che, die in Berührung mit dem Knochen steht, be-
schleunigt und verstärkt werden.

[0009] Die genannten Befestigungsmittel sind ihrer 
Natur nach:  
– bezüglich des Hüftgelenkspfannenhohlraums äu-
ßere, und zwar zumindest eine Platte, die sich in oder 
auf dem überstehenden vorderen äußeren Rand des 
Hüftgelenkspfannenknochens abstützt, und deren 
Öffnung ein Stabilisationsmittel wie beispielsweise ei-
nen Dübel oder ein schraubbares Element aufneh-
men kann, das ein Anti-Abziehsystem darstellt;  
– bezüglich des Hüftgelenkspfannenhohlraums inne-
re, und zwar: – zumindest ein Zapfen, der in die Kno-
chengrube im Bereich der hinteren unteren Hörner 
des Hüftgelenkspfannenhohlraums eindringt, derart, 
dass er die Relativbewegungen blockiert und die Os-
teointegration ohne fibröse Interpositionierung er-
möglicht, wie dies der Fall ist, wenn die Hörner be-
weglich bleiben, – und Erhabungen und Makrostruk-
turen, die daran teilnehmen und zusammenwirken, 
die Kalotte in den vier möglichen Bewegungsrichtun-
gen festzulegen: die Extraktion senkrecht zur Öff-
nungsebene des Hüftgelenkspfannenhohlraums, das 
Wandern durch Einrammen in den Knochen, Kippen 
in der Öffnungsebene und Drehen sowie deren Kom-
binationen. Die erhabenen Unebenheiten springen 
demnach bezüglich dem Volumen der Verankerungs-
kalotte vor und sind dazu bestimmt, bei ihrem an Ort 
und Stelle Bringen in den Knochen einzudringen und 
durch ihre Einbuchtungen in den Knochen wirken sie 
dem axialen Ausreißen und dem Verkippen entge-
gen, die wohlbekannte Ursachen für einen Misserfolg 
durch Ausreißen oder für die frühzeitige Mobilisie-
rung dieser Art von Implantat sind.

[0010] Zum Beispiel:  
– wird die senkrechte Extraktion durch die ringförmi-
gen Erhabungen der zylindrisch-sphärischen äuße-
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ren Zone, die der unteren Öffnung der Kalotte be-
nachbart ist, kontrolliert,  
– wird das Wandern durch Einrammen durch den 
schräg bezüglich der unteren Öffnung der Kalotte, 
aber direkt in der Druckachse, die aus der Last und 
der Wirkung des Gesäßes resultiert, orientierten Ab-
stützpol kontrolliert,  
– wird das Kippen durch die Rückhaltewirkung blo-
ckiert, die durch den Dickenunterschied zwischen der 
unteren Zone unter dem Äquator der Kalotte und den 
Erhabungen der darüber benachbarten Zone erzeugt 
wird, die für die seitliche tangentiale gepresste Ein-
passung bestimmt ist. Der Durchgang dieser Zone 
der gepressten Einpassung mit Kraftaufwand ge-
schieht durch eine elastische Verformung des Hüft-
gelenkspfannenknochens, vor allem durch die Beab-
standung seiner Hörner, die sich nach dem Durch-
gang der äquatorialen Zone wieder schließen, und 
trägt zugleich der Aufrechterhaltung der Kippstellung 
und dem Rückhalten der Verankerungskalotte bei,  
– wird die Drehung aufgrund von radialen Rippen blo-
ckiert, die den Abstützpol verlängern und auf die ring-
förmigen Erhabungen treffen.

[0011] Die Orientierung der Rippen wird durch die 
Realisierung vertikaler Rillen verlängert, die die ring-
förmigen Erhabungen definieren.

[0012] Die Gesamtheit dieser Bauweise erzeugt 
eine Vorzugseinführrichtung, die bezüglich der unte-
ren Öffnungsebene des Hüftgelenkspfannenhohl-
raums schräg ist und in der Gesamtachse der pola-
ren Abstützzone, demnach in der Achse der ausge-
übten Kräfte liegt.

BESCHREIBUNG:

[0013] Fig. 1 ist eine Ansicht von oben vorne, die 
das gesamte äußere Erscheinungsbild der Veranke-
rungskalotte 1 zeigt, die dazu bestimmt ist, als Gleit-
fläche für eine Lagerschale 16 zu dienen, die an einer 
Oberschenkelprothese 17 angelenkt ist, wobei der 
ringförmige Kontaktbereich 3, der durch die zylind-
risch-sphärische Zone 5 gebildet ist, der polare Ab-
stützbereich 7, der bezüglich dem Äquator 61 der Ka-
lotte 1 schräg ist, die Antiverdreh-Rippen 9, die aus-
gehend von dem polaren Abstützbereich 7 strahlför-
mig ausgehen, eine Platte 10, die radial zum Äquator 
61 angeordnet und mit zumindest einer Öffnung 100
versehen ist, die ein Befestigungsmittel 11 aufnimmt, 
und eine Öffnung 12, die durch die Kalotte 1 hin-
durchgeht und mit einem Zapfen 14 versehen ist, der 
zu dem hinteren unteren Bereich gerichtet ist, um 
sich in den Hörnern des Hüftgelenkspfannenhohl-
raums 2 zu verankern, dargestellt sind.

[0014] Fig. 2 stellt eine Detailansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels des ringförmigen Kontaktbereichs 3
dar, mit Erhabungsbändern 31, die zum Äquator 61
der Kalotte 1 etwa parallel sind, und Nuten 32, die 

zum Äquator 61 etwa senkrecht sind, die in einer be-
vorzugten Ausgestaltung in Richtung des schrägen 
Abstützpols 7 derart verlaufen können, dass sie die 
Richtungswirkung der Rippen 9 verlängern.

[0015] Fig. 3 stellt eine Ausgestaltung der Rippen 9
und ihrer radialen Positionen um den Pol herum in 
Richtung der Resultierenden der Muskelkräfte und 
der Stützkräfte 8 dar, wobei die Wirkung der Erha-
bungen bei einem Einschlagen der Kalotte 1 mit Kraft 
dazu bestimmt ist, dass die Rippen 9 in den Hüftge-
lenkspfannenknochen 2 eindringen können.

[0016] Vorzugsweise sind die Rippen 9 bezüglich 
der theoretischen Kugel erhaben und gehen über den 
Abstützpol 7 hinaus.

[0017] Fig. 4 zeigt den Durchmesserunterschied 
zwischen der Zone der tangential gepressten Einpas-
sung, die durch den zylindrisch-sphärischen, unmit-
telbar oberhalb des Äquators 61 befindlichen ringför-
migen Kontaktbereich 3 gebildet ist, und der glatten 
Zone 62 unterhalb des Äquators, dessen Zurückste-
hen es ermöglicht, dass der überstehende Knochen-
rand sich wieder schließt und die Verankerungskalot-
te 1 umschließt.

[0018] Fig. 5 ist eine Ansicht der Platte 10, die zu-
mindest eine Öffnung 100 aufweist sowie beispielhaft 
einer Ausgestaltung eines Befestigungsmittels 11, 
das dazu bestimmt ist, darin eingeführt zu werden. 
Vorzugsweise kann dieses Befestigungsmittel so 
ausgelegt sein, dass es nicht entweichen kann, so-
bald es einmal in die Öffnung 100 eingeführt ist. Die 
Verankerungskalotte 1 zur Verankerung in dem Hüft-
gelenkspfannenknochen 2 weist zumindest eine Plat-
te 10 auf, die am Umfang der Kalotte 1 angeordnet 
ist, vorzugsweise im Abstand von ihrer Öffnungsebe-
ne 6 an der Verbindungsstelle zwischen der glatten 
zylindrischen Zone 62 und der ringförmigen Kontakt-
zone 3, um die Stabilität der gelenkigen Oberschen-
kelteile 16 durch das Überstehen von Knochen von 
der glatten Zone 62 unterhalb des Äquators zu erhö-
hen. Diese Platte ist vorzugsweise zu dem Abstützpol 
7 geneigt, derart, dass es sich an den überstehenden 
Knochenrand des Hüftgelenkpfannenhohlraums 2
ohne das Erfordernis einer Modellierung in situ an-
passen kann.

[0019] Fig. 6 und 6 bis stellen beispielhaft einen 
Zapfen 14 in einer Öffnung 12 und einen Verschluss 
13 in der anderen Öffnung 12 sowie ihre jeweiligen 
Positionen bezüglich der hinteren unteren Hörner 
201 und 202 dar, zu deren Blockierung sie beitragen.

[0020] Die Verankerungskalotte 1 zur Verankerung 
in dem Hüftgelenkspfannenknochen 2 weist auf der 
konvexen Knochenverankerungsseite eine Appositi-
on eines bioaktiven Überzugs auf, um den Narbenbil-
dungsprozess der umliegenden Knochengewebe zu 
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beschleunigen.

[0021] Die Verankerungskalotte 1 zur Verankerung 
in dem Hüftgelenkspfannenknochen 2 kann auf der 
konvexen Knochenverankerungsseite eine vorzugs-
weise angreifende Oberflächenbehandlung aufwei-
sen, beispielsweise von der Art einer Behandlung mit 
Korund, um den Anwuchs von umliegenden Knochen 
zu ermöglichen.

[0022] Die Verankerungskalotte 1 zur Verankerung 
in dem Hüftgelenkspfannenknochen 2 kann zumin-
dest zwei Zapfen 14 aufweisen, die in die Hörner 201
und 202 der Knochengrube 200 eindringen, um ihre 
relativen Bewegungen zu blockieren.

Patentansprüche

1.  Verankerungskalotte (1) zur Verankerung im 
Hüftgelenkspfannenknochen (2), mit mehreren Kno-
chenverankerungsmitteln, die durch ihre an die Kräf-
te, denen sie entgegenwirken, spezifisch angepasste 
Form von der anfänglichen Befestigung bis zur Lang-
zeitbefestigung zusammenwirken,  
insbesondere  
– zumindest eine Platte (10), die radial zum Äquator 
(61) der Kalotte (1) angeordnet ist, die dazu bestimmt 
ist, ein Befestigungsmittel (11) zur Befestigung am 
Rand des Hüftgelenkspfannenknochens (2) aufzu-
nehmen,  
– zumindest eine Öffnung (12), die durch die Kalotte 
(1) hindurchgeht, die durch einen Verschluss (13) 
verschlossen ist und dazu bestimmt ist, nach Abnah-
me des Verschlusses (13) einen Zapfen (14) aufzu-
nehmen, der in die Grube (200) des Hüftgelenkspfan-
nenknochens (2) eindringt,  
– ein ringförmiger Kontaktbereich (3), dessen erha-
benen Unebenheiten, die entlang mehrerer Bänder 
(31) angeordnet sind, die etwa parallel zur Öffnungs-
ebene verlaufen, durch radiale Nuten (32) gebildet 
sind, gekennzeichnet durch  
– einen polaren Abstützbereich in Form eines Kugel-
abschnitts (7), der bezüglich der Öffnungsebene (6) 
schräg und senkrecht zur Richtung der Resultieren-
den (8) aus den Muskelkräften (81) und der Schwer-
kraft (82) orientiert ist,  
– eine Reihe von Antiverdreh-Rippen (9), die bezüg-
lich dem polaren Abstützbereich (7) radial und erha-
ben angeordnet sind, und dass die radialen Nuten 
zum Abstützpol (7) hin gerichtet und derart ausge-
richtet sind, dass sie zum Abstützpol (7) konvergie-
ren, derart, dass sie die Richtungswirkung der Rip-
pen (9) verlängern.

2.  Verankerungskalotte (1) zur Verankerung im 
Hüftgelenkspfannenknochen (2) nach Anspruch 1, 
mit einer Innenseite, die in ihrer Gesamtheit zylind-
risch – sphärisch konkav ist.

3.  Verankerungskalotte (1) zur Verankerung im 

Hüftgelenkspfannenknochen (2) nach den Ansprü-
chen 1 und 2, die auf ihrer konvexen Knochenveran-
kerungsseite eine vorzugsweise angreifende Ober-
flächenbehandlung aufweist, beispielsweise von der 
Art einer Behandlung mit Korund, um die Anlagerung 
des umgebenden Knochens zu ermöglichen.

4.  Verankerungskalotte (1) zur Verankerung im 
Hüftgelenkspfannenknochen (2) nach den Ansprü-
chen 1 bis 3, die auf der konvexen Knochenveranke-
rungsseite eine Apposition aus bioaktivem Zement 
aufweist, um den Narbenbildungsprozess der umlie-
genden Knochengewebe zu beschleunigen.

5.  Verankerungskalotte (1) zur Verankerung im 
Hüftgelenkspfannenknochen (2) nach den Ansprü-
chen 1 bis 4, mit zumindest zwei Zapfen (14), die in 
die Hörner (201 und 202) der Knochengrube (200) 
eindringen, um ihre Relativbewegung zu blockieren.

6.  Verankerungskalotte (1) zur Verankerung im 
Hüftgelenkspfannenknochen (2) nach den Ansprü-
chen 1 bis 5, die dazu bestimmt ist, als Gleitfläche für 
eine Lagerschale (16) zu dienen, die an einer Ober-
schenkelprothese (17) angelenkt ist.

7.  Verankerungskalotte (1) zur Verankerung im 
Hüftgelenkspfannenknochen (2) nach den Ansprü-
chen 1 und 2, die zumindest ein Platte (10) aufweist, 
die am Umfang der Kalotte (1), vorzugsweise im Ab-
stand von ihrer Öffnungsebene (6), an der Verbin-
dungsstelle der glatten zylindrischen Zone (62) und 
der ringförmigen Kontaktzone (3) angeordnet ist, um 
die Stabilität der gelenkigen Oberschenkelteile (16) 
durch das Überstehen von Knochen von der glatten 
Zone (62) unterhalb des Äquators zu erhöhen, wobei 
diese Platte vorzugsweise zu dem Abstützpol (7) ge-
neigt ist, derart, dass sie sich an den überstehenden 
Knochenrand des Hüftgelenkspfannenhohlraums (2) 
ohne die Notwendigkeit einer Modellage in situ an-
passt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
5/7



DE 600 16 632 T2    2005.07.07
6/7



DE 600 16 632 T2    2005.07.07
7/7


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

